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Sichere Flachdächer
Sicher bedeutet unter anderem -

 keine Absturzgefahr an Kanten, 
 keine Durchsturzgefahr durch Dachöffnungen, Dachoberlichter 

oder nicht tragfähige Dachbereiche
 Stolper, Rutsch oder Sturzgefahren auf der Dachfläche so gering 

wie möglich gehalten,
 keine Abrutschgefahr bis zu Dachneigungen kleiner gleich 10 

Grad

- auch unter extremen Randbedingungen (z.B. mit Schneelast)



RAB 32 – „Unterlage für spätere Arbeiten“
Vorhersehbare Arbeiten an baulichen Anlagen berücksichtigen: 
• Kontrolle, Reinigung, von Regenwasserabläufen/ Dacheinläufen,
• Arbeiten an und Prüfung von haustechnischen Anlagen,
• Schornsteinfegerarbeiten,
• Pflege der Dachbegrünung, …

Angaben zu:
- mit den Arbeiten verbundene Gefahren
- vorgesehene sicherheitstechnische Einrichtungen
- ggf. auch organisatorische Maßnahmen
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plausibel 
und 
realisierbar
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Informationsquellen zu Anforderungen
DIN 4426 - Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze 
und Verkehrswege

Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV

ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, 
Betreten von Gefahrenbereichen

ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände 

ASR A3.4 Beleuchtung



ArbStättV - Anhang: Anforderungen an  Flachdach
• Dächer aus nicht durchtrittsicherem Material:

• nur betreten, wenn Ausrüstungen sicheres Arbeiten ermöglichen.

• Arbeitsplätze und Verkehrswege mit Gefahr des Absturzes:
• mit Einrichtungen versehen, die Abstürze verhindern oder 

Gefahrenbereiche gegen unbefugtes Betreten sichern.
• Wenn diese Bereiche betreten werden müssen, geeignete 

Schutzmaßnahmen treffen.

• (Dach)Oberlichter so ausgewählt oder ausgerüstet und eingebaut: 
• ohne Gefährdung der Reinigenden und Dritter zu reinigen.
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ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden 
Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“

• Rangfolge der Maßnahmen zum Schutz vor Absturz:
• bauliche und technische Maßnahmen, organisatorische und individuelle Schutzmaßnahmen

• Sicherung an Absturzkanten:
• Umwehrungen (Abmessungen wie im Baurecht)

• Gefahrenbereich Absturz:
• Abstand 2,0 m und weniger zur Absturzkante; feste Absperrung + 

Kennzeichnung = Sicherung gegen unbefugten Zutritt

• Nicht durchtrittsichere Dächer und Bauteile
• Verschlossene Zugänge, Öffnung nur durch berechtigte Personen
• dauerhafte und deutlich sichtbare Kennzeichnung
• Verkehrswege zum Arbeitsbereich z.B. Laufstege
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ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände
• Oberlichter = Dachoberlichter

• z. B. Lichtkuppeln, Lichtbänder und Lichtplatten

• Reinigung, Instandhaltung einschließlich Prüfungen
• Bei Planung der Dachoberlichter muss Arbeitgeber darauf achten, 

dass sichere Instandhaltung und Reinigung gewährleistet wird, 
insbesondere  wenn bauliche Vorrichtungen für die Arbeiten 
erforderlich sind. (mit Absturzgefährdung  ASR A2.1 beachten) 

• Zur Beleuchtung mit Tageslicht
• Verweis auf ASR A3.4 Beleuchtung
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ASR A3.4  Beleuchtung
• Ausreichendes Tageslicht durch Dachoberlichter:

• Tageslichtquotient größer als 4 % 

• gleichmäßige Lichtverteilung mit Dachoberlichtern:
• Abstand voneinander nicht größer ist als lichte Raumhöhe.

• Unbeeinträchtigte Versorgung mit Tageslicht:
• regelmäßige Reinigung der Dachoberlichter  (Verweis auf ASR A1.6)
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Sichere Flachdächer, Lösungen

Absturzsicherheit
• am Dachrand
• beim Dachausstieg

Durchsturzsicherheit
• lichtdurchlässige Dachflächen

- Lichtkuppeln
- Lichtbänder
- Lichtplatten
- Flachdachfenster

• lichtundurchlässige Dachflächen
 i.d.R. durchsturzsicher und begehbar
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Fotos BG BAU Rainer Otto und 
Andreas Heiland



Durchsturzsicherheit

Flachdachfenster und andere Oberlichter aus Glas
Neubau aus Glas 
 unproblematisch, i.d.R. dauerhaft durchsturzsicher
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Fotos Firma Lamilux
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Foto JET-Gruppe

Durchsturzsicherheit – Durchsturzgitter

Fotos BG BAU 
Rainer Otto

Oberlichter aus Kunststoff
Sicherheit durch Durchsturzgitter

Nachteil: Gefahr von 
Schnittverletzungen



• viele verschiedene Ausführungen
• auch nachträglich einbaubar
• verstärkte Ausführungen auch als 

Einbruchschutz geeignet
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Durchsturzsicherheit – Durchsturzgitter

Fotos 
BG BAU 
Rainer Otto



• nachträgliche Überdeckungen
• zum Produkt gehörende Überdeckungen

i.d.R. auch als Hagelschutz geeignet
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Durchsturzsicherheit – Überdeckungen

Foto oben links DGUV Information 203-058 
Foto unten links BG BAU Rainer Otto
Foto rechts Firma Essmann



05.11.2015Dr. Wilhelm, Heiland, Bundeskoordinatorentag 2015 Seite 14

Durchsturzsicherheit – Verstärkung der Konstruktion

Durchsturzsicherheit wird durch innen 
liegende Metallbänder gewährleistet

Fotos Firma Essmann und BG BAU Rainer Otto

Hersteller über www.fvlr.de
Fachverband Tageslicht und 

Rauchschutz e.V.

http://www.fvlr.de


Seitenschutz 
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Durchsturzsicherheit

Fotos Kee Safety GmbH Conrad Salomon 
und JET-Gruppe

Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz



Neue Prüfgrundsätze
GS-BAU-18 vom Februar 2015 
„Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturz-
sicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten“

Positives Prüfergebnis
• durchsturzsicher 1 Jahr nach Einbau 

(statt bisher „durchsturzsicher beim Einbau“)
oder

• „durchsturzsicher“ bei entsprechender Verstärkung 
(Überdeckung, Verstärkung der Konstruktion, Durchsturzgitter etc.)
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Versuchsdurchführung nach GS-BAU-18
am Beispiel einer beschichteten Lichtkuppel
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Beschichtung auch nachträglich möglich
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Durchsturzsicherheit – Beschichtung

Fotos Kemper System 
GmbH & Co. KG



Prüfgrundsätze GS-BAU-18

Begriff der „bedingten Betretbarkeit“ ist weggefallen, weil
Verglasungen werden nicht mehr geprüft werden.

 neue Norm für Verglasungen DIN 18008-6 Entwurf vom Februar 2015
„Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregel
Teil 6: Zusatzanforderungen an zu Instandhaltungsmaßnahmen betretbare 
Verglasungen und durchsturzsichere Verglasungen“

Soll bisherige technische Regeln ablösen
zu absturzsichernden Verglasungen  TRAV
zu linienförmigen gelagerten Verglasungen  TRLV
zu punktförmig gelagerten Verglasungen  TRPV
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Oberlichter aus Kunststoff

1. Durchsturz verhindern
- Überdeckungen
- Verstärkung der Konstruktion
- Seitenschutz
- Beschichtung
- Sonderfall Absperrung 
(für Lichtkuppeln und Lichtbänder im Bestand)

2. Durchsturz auffangen
- Durchsturzgitter

3. Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz

Sonderfall: Aufsatzkranz ragt mindestens 50 cm aus der Dachfläche 
heraus (ASR A2.1)
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Absturzsicherheit am Dachrand

Seitenschutz
• dauerhaft installierter Seitenschutz
• mobiler Seitenschutz 
• dauerhaft installierte Einrichtungen 

für die Montage von Seitenschutz
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Fotos Kee Safety GmbH Conrad 
Salomon und BG BAU Andreas Heiland
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Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz

• beweglicher Anschlagpunkt an seil- oder schienengeführtem System

• Einzelanschlagpunkte

Absturzsicherheit am Dachrand

05.11.2015

Foto DGUV 
Information 201-056



Dachausstieg und Laufstege

Zugänge zum Dach
• Zugänge müssen unter Verschluss stehen
• Ausstieg weg von der Absturzkante
• Anschlagpunkt für PSA gegen Absturz im

Zugangsbereich zur Dachfläche (DIN 4426)
• gegen Hineinstürzen sichern

Verkehrswege über nicht 
durchtrittsichere Dachflächen
• tragfähige Laufstege, ≥ 50 cm breit
• beidseitiger Seitenschutz oder 
einseitiger Seitenschutz und
Anschlagpunkt für PSA g. Absturz
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Fotos Handlungshilfe „Dächer“ der BG BAU 
und Kee Safety GmbH Conrad Salomon 


